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 Veröffentlicht am 05.04.2001

Rechtssatz

Wird vom Zulassungsbesitzer eine Person benannt, welche die Auskunft erteilen kann, so tri3t diese die

Auskunftsp4icht. Benennt diese Person eine weitere Person als diejenige, welche die Auskunft erteilen kann, dann ist

der Tatbestand der Nichterteilung der Lenkerauskunft gemäß § 103 Abs 2 KFG 1967 durch den Zulassungsbesitzer

erfüllt, eine weitere Nachforschung durch eine Kette von Anfragebriefen hat seitens der Behörde zu unterbleiben.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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